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tungen arbeiten verantwortungsvoll 
im G. mit und sind in den umfassen
den Gesundheitsschutz einbezogen; 
c) alle Bürger erhalten — unter
schiedslos und unabhängig von ihrer 
sozialen Stellung, von Alter, Ge
schlecht, Hautfarbe oder Religion — 
eine unentgeltliche gesundheitliche 
Betreuung in einem zentral und ter
ritorial organisierten Netz von am
bulanten und stationären Gesund
heitseinrichtungen, medizinischen 
Diensten, Beratungs- und Betreu
ungssystemen. Arzneiihittel werden 
kostenfrei verabreicht; d) die medi
zinische Versorgung der Bürger ist 
ständig zu verbessern und die Quali
tät der praktischen Betreuung an das 
durch den internationalen Stand der 
medizinischen Wissenschaft gege
bene und sich ständig weiterentwik- 
kelnde theoretische Niveau heran
zuführen; e) die Förderung und Er
haltung von Gesundheit, die Verhü
tung und Früherkenhung von 
Krankheiten sowie die wissenschaft
lich fundierte Behandlung bereits er
krankter Bürger und deren soziale 
Wiedereingliederung bilden eine 
Einheit. In ihr hat die Erhaltung von 
Gesundheit und die Verhütung von 
Krankheiten besondere Bedeutung. 
Das erfordert die ständige Vervoll
kommnung und den Ausbau der ma
teriellen und personellen Vorausset
zungen des G. sowie die stetige Er
höhung des Niveaus der Aus- und 
Weiterbildung der Kader; f) die Ent
wicklung der medizinischen Wissen
schaft geht von den gesellschaftli
chen Bedürfnissen der DDR und 
ihrer Bürger aus, ist darauf gerich
tet, der medizinischen Praxis neue 
Wege in der Prophylaxe, Diagno
stik, Therapie und Rehabilitation, 
vor allem durch die Aufdeckung von 
Krankheitsursachen und -bedingun- 
gen, zu erschließen. Sie strebt ein 
ständig engeres arbeitsteiliges Zu
sammenwirken mit den sozialisti
schen Bruderländern an und beruht 
auf den weltanschaulichen, erkennt
nistheoretischen und methodologi

schen Grundlagen des Marxismus- 
Leninismus; g) die tätige Mitwir
kung aller Bürger beim Schutz ihrer 
Gesundheit setzt eine allgemeinver
ständliche wissenschaftliche Infor
mation über eine gesundheitsför
dernde Lebensweise und richtiges 
Verhalten bei Krankheiten sowie die 
Herstellung eines der sozialistischen 
Gesellschaft entsprechenden Ver
hältnisses von Arzt und Patient vor
aus. Nur im Sozialismus, in einer 
von Ausbeutung und Unterdrük- 
kung befreiten Gesellschaft, kann 
die Medizin ihrer humanistischen 
Zielsetzung uneingeschränkt die
nen, ist der Arzt vom entwürdigen
den Zwang befreit, seinen Beruf als 
Gewerbe zu betreiben, an der 
Krankheit der Patienten zu verdie
nen und das Maß seiner medizini
schen Leistungen nicht nach der 
Schwere der Erkrankung, sondern 
nach den finanziellen Möglichkeiten 
seiner Patienten zu gestalten. Nur 
im Sozialismus kann es einen umfas
senden Gesundheitsschutz geben, 
der von gesellschaftlichen Verhält
nissen ausgeht, in denen der Mensch 
im Mittelpunkt allen gesellschaftli
chen Denkens und Handelns steht. 
Mit der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesell
schaft entsprechend den Beschlüssen 
des X. Parteitages der SED sowie 
dem Programm der SED erhalten G. 
und Gesundheitsschutz eine zuneh
mende Bedeutung.

Gewaltenteilung: die von Mon
tesquieu in seinem Werk »Der Geist 
der Gesetze« (1748) entwickelte 
Lehre von der Teilung der Staatsge
walt in drei unabhängig voneinander 
wirkende Gewalten, die sich wech
selseitig kontrollieren sollten: in Le
gislative (Gesetzgebung), Exekutive 
(Regierung und Verwaltung) und 
Jurisdiktion (Gerichtsbarkeit,
Rechtsprechung). Eine G. in diesem 
Sinne nat es in der Geschichte nie 
gegeben, sie ist eine Fiktion. Mon
tesquieus Lehre bezweckte die Ein-


